
Unternehmer

Rückstellungen für die Aufbewah­
rung von Geschäftsunterlagen sind 
zu bilden
Wegen der gesetzlichen Verpflichtung 
zur Aufbewahrung von Geschäftsunter­
lagen ist eine Rückstellung für unge­
wisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die 
Rückstellung ist mit dem Betrag zu 
passivieren, der nach den Preisverhält­
nissen des jeweiligen Bilanzstichtages 
für die Erfüllung der Verpflichtung vor­
aussichtlich notwendig ist.
	 Ist ein Unternehmer verpflichtet, 
seine Geschäftsunterlagen 10 Jahre auf- 
zubewahren, ist nach einem Urteil des 
Niedersächsischen Finanzgerichts der 
jährliche Archivierungsaufwand nicht 
mit der Anzahl der Aufbewahrungs­
jahre, sondern nur mit dem arithmeti­
schen Mittel der Aufbewahrungszeit, 
mit 5,5 zu vervielfältigen.

Termine Steuern / Sozialversicherung November / Dezember 2009

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.11.2009 1   10.12.2009 1

Umsatzsteuer   10.11.2009 2   10.12.2009 3 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt   10.12.2009 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt   10.12.2009 

Ende der Schonfrist                    Überweisung 4  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 5

13.11.2009   14.12.2009 

6.11.2009   07.12.2009 

Gewerbesteuer 16.11.2009 Entfällt

Grundsteuer 16.11.2009 Entfällt

Ende der Schonfrist                    Überweisung   
obiger Steuerarten   
bei Zahlung durch:                                 Scheck 5

19.11.2009 Entfällt

13.11.2009 Entfällt

Sozialversicherung 6 26.11.2009 28.12.2009

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1	 Für den abgelaufenen Monat.
2	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-

rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene 
Kalendervierteljahr.

3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
rung für den vorletzten Monat. 

4	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektroni-
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werk-
tag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

5	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

6	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbei-
träge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeits-
tag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.11./21.12.2009) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

11 / 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat November 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl  
aktueller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern,  
Recht und Wirtschaft zusammengestellt.
Die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein Arbeitszimmer steht noch  
immer auf dem Prüfstand. Der Bundesfinanzhof hegt in einem Lohnsteuer­
ermäßigungsverfahren ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit  
dieser Vorschrift. Betroffene müssen allerdings die Entscheidung im Haupt­
sacheverfahren abwarten.
Der Finanzverwaltung sind Verluste aus Vermietung und Verpachtung  
verdächtig. Auch dem Grund für verminderte Mieteinnahmen geht das  
Finanzamt verstärkt nach. Stehen Wohnungen über einen längeren  
Zeitraum leer, sollte unbedingt dokumentiert werden, dass und wie  
man sich intensiv um eine Neuvermietung gekümmert hat.
 
Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen  
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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	 Bei der Berechnung sind u.  a. fol­
gende Kosten einzubeziehen:

Raumkosten,��
AfA für Einrichtungsgegenstände,��
anteilige Personalkosten.��

	 Nicht rückstellungsfähig sind antei­
lige Finanzierungskosten, die Kosten 
für die künftige Anschaffung von Rega­
len und Ordnern, die Entsorgung der 
Unterlagen nach Ablauf der Aufbewah­
rungsfrist sowie die Einlagerung künf­
tig entstehender Unterlagen.
	 Der Bundesfinanzhof muss sich mit 
dieser Frage noch beschäftigen.

Geschenke an Geschäftsfreunde
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Des­
halb sind für den Abzug dieser Auf­
wendungen als Betriebsausgaben die 
nachfolgenden Punkte von großer Be­
deutung:

Geschenke an Geschäftsfreunde sind��  
nur bis zu einem Wert von 35 € netto 
ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro 
Empfänger abzugsfähig.

Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei ��
Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in 
die Ermittlung der Wertgrenze mit ein­
zubeziehen. In diesen Fällen darf der 
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht mehr als 35 € betragen.

Es muss eine ordnungsgemäße ��
Rechnung vorhanden sein, auf der der 
Name des Empfängers vermerkt ist. 
Bei Rechnungen mit vielen Positionen 
sollte eine gesonderte Geschenkeliste 
mit den Namen der Empfänger sowie 
der Art und der Betragshöhe des Ge­
schenks gefertigt werden.

Schließlich müssen diese Aufwen- ��
dungen auf ein besonderes Konto der 
Buchführung „Geschenke an Geschäfts­
freunde“, getrennt von allen anderen 
Kosten, gebucht werden.
	 Überschreitet die Wertgrenze sämt­
licher Geschenke pro Person und pro 
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35  € 
oder werden die formellen Vorausset­
zungen nicht beachtet, sind die Ge­
schenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig. Außerdem unter­
liegt der nichtabzugsfähige Nettobe­
trag dann noch der Umsatzsteuer.
	 Kranzspenden und Zugaben sind 
keine Geschenke und dürfen deshalb 
auch nicht auf das Konto „Geschenke 
an Geschäftsfreunde“ gebucht wer­
den. In diesen Fällen sollte ein Konto 
„Kranzspenden und Zugaben“ einge­
richtet werden.

	 Als Folge der Pauschalversteuerung 
durch den Zuwendenden muss der 
Empfänger die Zuwendung nicht ver­
steuern. In einem koordinierten Län­
dererlass hat die Finanzverwaltung zur 
Anwendung dieser Regelung Stellung 
genommen. Danach ist u. a. Folgendes 
zu beachten:

Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur ��
Anwendung der Pauschalierung der Ein- 
kommensteuer für alle innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres gewährten Zuwen­
dungen einheitlich auszuüben. Es ist 
jedoch zulässig, die Pauschalierung 
jeweils gesondert für Zuwendungen 

Hinweis
Seit 2007 haben Unternehmer bei  be- 
trieblich veranlassten Sachzuwen­
dungen und Geschenken die Mög­
lichkeit, eine Pauschalsteuer von 
30 % zu leisten. Um bei hohen Sach­
zuwendungen eine Besteuerung mit 
dem individuellen Steuersatz des 
Empfängers zu gewährleisten, ist 
die Pauschalierung ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen je Emp­
fänger und Wirtschaftsjahr oder  
je Einzelzuwendung 10.000 € über­
steigen. Die Zuwendungen sind 
weiterhin aufzuzeichnen, auch um 
diese Grenze prüfen zu können.

an Dritte (z.  B. Geschäftsfreunde und 
deren Arbeitnehmer) und an eigene Ar­
beitnehmer anzuwenden.

Streuwerbeartikel (Sachzuwendun­��
gen bis 10 €) müssen nicht in die Be­
messungsgrundlage der Pauschalierung 
einbezogen werden, werden also nicht 
besteuert.

Bei der Prüfung, ob Aufwendungen ��
für Geschenke an einen Nichtarbeit­
nehmer die Freigrenze von 35  € pro  
Wirtschaftsjahr übersteigen, ist die 
übernommene Steuer nicht mit einzu­
beziehen. Die Abziehbarkeit der Pau­
schalsteuer als Betriebsausgabe richtet 
sich danach, ob die Aufwendungen für 
die Zuwendung als Betriebsausgabe 
abziehbar sind.

Der Unternehmer muss den Zuwen­��
dungsempfänger darüber informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. 
Eine besondere Form ist dafür nicht 
vorgeschrieben.
	 Wegen der Kompliziertheit der Vor­
schrift sollte in Einzelfällen der Steuer­
berater gefragt werden.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Behandlung von Kosten für 
Arbeitnehmer bei Betriebsveran­
staltungen
Kosten für im überwiegend betrieb- 
lichen Interesse des Arbeitgebers 
durchgeführte Betriebsveranstaltungen 
dürfen pro Arbeitnehmer nicht mehr 
als 110  € inklusive Umsatzsteuer be­
tragen. Kosten für Aufwendungen von 
teilnehmenden Angehörigen der Arbeit­
nehmer sind diesen zuzurechnen. Au­
ßerdem dürfen maximal zwei Betriebs­
veranstaltungen pro Jahr durchgeführt 
werden. Wird die Freigrenze von 110 € 
überschritten, ist der Gesamtbetrag als 
Arbeitslohn zu versteuern.
	 Der Arbeitgeber kann diesen Ar­
beitslohn pauschal versteuern. Dies 
gilt allerdings nur dann, wenn die Teil­
nahme an der Veranstaltung allen Ar­
beitnehmern offen stand.
	 Der Bundesfinanzhof hat die Auf­
fassung der Finanzverwaltung bestä­
tigt, dass es nicht mehr auf die Dauer 
der Veranstaltung ankommt. Die Veran­
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